
Gemeinde Ellerau 
Der Bürgermeister 
 
Wechselbeleg eines bereits angeschlossenen Zwischenwasserzählers 
 
Grundstückseigentümer/Antragsteller Einbauort und Daten 
Name, Vorname: Straße/Nr.: 
  PLZ/Ort:     25479 Ellerau 
Straße/Nr.: Kundennummer bei den Stadtwerken Quickborn: 

 
PLZ/Ort:  Telefon: 
  E-Mail: 
Ausbau-Zähler: Einbau-Zähler: 
Zähler Nr.: GZZ- Zähler Nr.: GZZ- 
Fabrik Nr.: Fabrik Nr.: 
Zählergröße:  Zählergröße:  
Zählerausbau am: Zählereinbau am: 
Zählerstand (Zähler alt) am Ausbautag: Zählerstand (Zähler neu) am Einbautag: 
                                                                m³                                                                  m³ 
Name des Installateurs: Konformitätskennzeichnung: 
  Baujahr: 
  Geeicht bis: 
Anschrift des Installateur: Standort des Zwischenwasserzählers: 
  Außenzapfstelle 

  Traverse im Gebäude 
  Zählerstand Hauptzähler:                                  m³ 

 
1. Es werden nur Materialien und Geräte verwendet, die nach den zurzeit gültigen gesetzlichen 

Vorgaben/Normen zugelassen sind. 
2. Der Wasserzähler muss entsprechend der Mess- und Eichverordnung (MessEV) zugelassen und geeicht 

sein. 
3. Der Wasserzähler ist nach dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) §31 Abs.1 bei den zuständigen 

Eichbehörden fristgerecht anzumelden (siehe auch www.eichamt.de). 
4. Die Gültigkeitsdauer der Kaltwasserzwischenzähler beträgt zurzeit 6 Jahre. Die Nachweispflicht, dass 

der Wasserzähler nach Ablauf entweder nachgeeicht oder ausgewechselt wird, obliegt dem 
Grundstückseigentümer. 

5. Die Kommunalbetriebe Ellerau übernehmen keine Haftung für die Genauigkeit der Anzeige des Zählers 
und die weitere private Hausinstallation. 

6. Der zusätzliche Zwischenwasserzähler ist zu verblomben und zur Jahresverbrauchsabrechnung 
zusammen mit dem Hauptwasserzähler, vom Kunden abzulesen. 

7. Die Kündigungsfrist, für beide Seiten, beträgt 14 Tage zum Ende des Kalendermonats. Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen. 

8. Die Kommunalbetriebe Ellerau erheben, gemäß Satzungsrecht der Gemeinde Ellerau, 
Verwaltungskosten in Höhe von z.Zt. 19,65 €/Jahr. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum und Unterschrift des Antragsstellers (Grundstückseigentümer) 
 
Der Zwischenwasserzähler wurde von einem zugelassenen Installateur-Unternehmen gewechselt 
und erfüllt die aktuellen gesetzlichen/geltenden Bestimmungen/Bedingungen. 
 
Stempel und Unterschrift des Wasserinstallateurs     Eingetragen im Installateur-  
         Verzeichnis 
        der/des _____________________________ 
 
        unter der Nr.:_________________________ 


